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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Dr. Christian Magerl, Thomas Gehring, 
Ulrike Gote, Verena Osgyan, Katharina Schulze, 
Markus Ganserer, Thomas Mütze, Gisela Sengl, 
Rosi Steinberger, Martin Stümpfig und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nach dem Energiegipfel: Die Interessen bayeri-
scher Bürgerinnen und Bürger vertreten 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Der Landtag stellt fest, dass der „Energiegipfel“ 
der Ministerpräsidenten der Länder und der Bun-
desregierung vom 1. April 2014 zu einigen Ver-
besserungen gegenüber den bisherigen Referen-
tenentwürfen des Bundeswirtschaftsministers ge-
führt hat. 

Gleichwohl stellt der Landtag fest, dass einige der 
geplanten Einschränkungen die Energiewende in 
unnötiger und schädlicher Form behindern würden 
und insbesondere in Bayern zu negativen Effekten 
führen würden. 

2. Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich daher 
bei den weiteren Beratungen, insbesondere auch 
im Bundesrat, für folgende Änderungen einzuset-
zen: 

─ Keine Deckelung des Windenergieausbaus, 
da die Windenergienutzung die kostengüns-
tigste Form der Stromproduktion aus erneuer-
baren Energien mit einem erheblichen Aus-
baupotenzial – insbesondere auch in Bayern – 
ist, 

─ Verschiebung der vorgesehenen Stichtage 
(zur Genehmigungserteilung um mindestens 6 
Monate; zur Fertigstellung der Anlagen um 
mindestens 12 Monate) zur Steigerung des 
Vertrauensschutzes und um verlorene Investi-
tionen zu vermeiden, 

─ Keine Veränderung des Bundesbaugesetzes 
(„Länderöffnungsklausel“), da die Kommunen 
derzeit bereits ausreichend Planungsmöglich-
keiten zur Nutzung der Windenergie haben, 

─ Orientierung der Stromerzeugung aus Bio-
masse an hohen ökologischen Standards, wie 
z.B. hoher Anteil an Rest- und Abfallstoffen, 
Landschaftspflegematerial, ökologischem An-
bau der Energiepflanzen unter Einhaltung der 
Fruchtfolge, hoher Anteil der Wärmenutzung, 
anstatt einer Deckelung nach zugebauter Leis-
tung, 

─ Ermöglichung der Flexibilisierung der 75-kW-
Anlagen durch Orientierung der Vergütung an 
der Bemessungsleistung anstatt der installier-
ten Leistung, 

─ Erhalt des Landschaftspflegebonus bei der 
Vergütung der Stromerzeugung aus Biogas, 

─ Befreiung der Eigenstromerzeugung mit der 
EEG-Umlage bei Eigenstromproduktion aus 
erneuerbaren Energien, 

─ Reduzierung der Belastung der Eigenstromer-
zeugung auf fossiler Basis bei Kraft-Wärme-
Kopplung auf 25 Prozent des Normalsatzes 
der EEG-Umlage, 

─ Keine Festlegung von Systemwechseln bei 
der Förderung der erneuerbaren Energien 
zum jetzigen Zeitpunkt. Das vorgesehene 
Ausschreibungsmodell würde Bürgerprojekte 
massiv einschränken, 

─ Reduzierung der Industrierabatte von derzeit 
über 99 Prozent auf 75 Prozent, 

─ Einschränkung des Kreises der subventions-
berechtigten Betriebe auf diejenigen, die tat-
sächlich im internationalen Wettbewerb stehen 
und stromintensiv sind. 


